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Sie Herrschaft : Siehe ! alles, was wir im Hause»

Haben, vertrauen wir dir an, und bewahrest du

uns dasUnserige, so belohnen wir dich dafür. Der

sich Dingen lassende Knecht oder die Magd spricht,

oder denkt sich, das anvertraute Gut nicht nur

nicht zu schmälern, sondern selbes sogar gegen je¬

den andern, der sich daran vergreifen wollte, nach

Möglichkeit zu schützen. Dieser Vertrag nun muß

von beyden Seiten aufs heiligste gehalten werden.

Doch soviel erkennet jeder Knecht und jede

Magd von selbst schon, daß sie ihre Herrschaft

nicht ösftnhül' bestehlen dürfen. Aber es giebt klei¬

ne Veruntreuungen, aus denen sich die Dienstleute

oft nicht soviel machen, Haltens für keine Sünde,

die doch auch wahrhafte Sünden sind. Es giebt

bisweilen Mägde, die diesen oder jenen Appetit

bekommen; sie nehmen hier ein wenig, dort ein

wenig, und kochen oder backen sich etwas, wenn

sie es Heimlich thun können. Sie denken, diese

Kleinigkeiten werden ihre Herrschaften nicht ge¬

wahr, merken es nicht, und wagen es, weil sie

ihren Gelüsten nicht Einhalt thun wollen. Aber

es ist allemal Unrecht, etwas ohne Wissen öder

Erlaubniß der Herrschaft für sich zu nehmen, magS

Lev erste oder letzte Diener im Hause seyn. Es

ist so etwas nicht einmal von Seite der Kinder der

Herrschaft erlaubt und recht — geschweige erst von
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